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Amtliche Bekanntmachungen 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung v om 6.5.2010 
 
Gemäß § 3 KAG MV vom 12.04.2005 i.V.m. § 122 Absatz 5 AO und § 10 Absatz 1, 
Satz 1, Nr. 1 VwZG (Verwaltungszustellungsgesetz) wird der 
Straßenausbaubeitragsbescheid, AZ: Alt Karin/0282, vom 06.05.2010 an den 
Abgabepflichtigen 

- Hermann Gülke, unbekannten Aufenthaltes, 
- letzte zustellfähige Anschrift: nicht bekannt 

 
öffentlich zugestellt. 
Durch die öffentliche Zustellung wird die Widerspruchsfrist in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit Tag der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Der Straßenausbaubeitragsbescheid  vom 06.05.2010 kann von 
dem Zustellungsadressaten beim Amt Neubukow-Salzhaff, Panzower Landweg 1, 
18233 Neubukow, innerhalb der Geschäftszeiten eingesehen werden. 
Neubukow, den 26.5.2010 
Mazewitsch 
Leitende Verwaltungsbeamtin 
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Amt für Landwirtschaft 
Bützow 
-Flurneuordnungsbehörde- 
Az: 22d/5433.3-2-51-0050 
 
Bodenordnungsverfahren: „Kirch Mulsow“ 
Gemeinde: Kirch Mulsow 
Landkreis: Bad Doberan  

Öffentliche Bekanntmachung 

Ladung zum Anhörungstermin 

In dem Bodenordnungsverfahren Kirch Mulsow habe ich gemäß § 59 Abs. 2 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) mit 
späteren Änderungen für das Gebiet des Bodenordnungsplanes „Kirch Mulsow“ folgenden 
Termin festgesetzt, zu dem hiermit alle Beteiligten geladen werden: 

·  Anhörungstermin zur Entgegennahme von eventuellen W idersprüchen gegen die 
Entscheidungen im Bodenordnungsverfahren,  
hier: Bodenordnungsplan einschließlich seiner Änder ungen 

Dieser Termin findet am 

14.06.2010 um 15.30 Uhr 

im Amt für Landwirtschaft Bützow, Versammlungsraum  

statt. 

Beteiligte sind: 

a) als Teilnehmer die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Bodenordnungsgebiet 
gehörenden Grundstücke, 

b) als Nebenbeteiligte u. a. Inhaber von Rechten an den zum Bodenordnungsgebiet 
gehörenden Grundstücken oder von Rechten an solchen und von persönlichen Rechten, 
die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Nutzung 
solcher Grundstücke beschränken. 

Jedem Teilnehmer wurden die o.g. Entscheidungen im Bodenordnungsverfahren als Auszug 
zugesandt, bekannt gegeben und erläutert sowie die neuen Flurstücksgrenzen 
gegebenenfalls angezeigt. 

Ich weise darauf hin, dass Widersprüche gegen die bekannt gegebenen Entscheidungen von 
den Beteiligten zur Vermeidung des Ausschlusses in diesem Anhörungstermin  
vorzubringen sind (§ 59 Abs. 2 FlurbG). 

Beteiligte, die an der Wahrnehmung des Termins verhindert sind, können sich durch einen 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Vollmachtsvordrucke können bei der 
Flurneuordnungsbehörde angefordert werden. 
Bützow, den 10.05.2010 
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__________________________________________________________________________ 

Vermessungsbüro  Stechert  
��������	
�����
 � �

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
  
 Geschäftsstelle Ribnitz Damg. ÖBVI Dipl.-Ing. (FH) Andreas Stechert  

  
Vermessungsbüro Stechert  ° Am Markt 7/8  ° 18311 Ribnitz-Damgarten  

  
  

 
 
Vermessungsobjekt : 
 

Kreis / Kreisfreie Stadt : 
Landkreis Bad Doberan 

Gemarkung : 
Danneborth 

Gemeinde : 
Carinerland 

Flur /  Flurkarte : 
1 

Lage : 
 

Flurstück(e)  :  
105/2 

 
                                                       Öffentliche Bekanntmachung 
 

der Offenlegung  
 
 
Für das o. a. Vermessungsobjekt wird ein Grenzfeststellungs- / Abmarkungsverfahren nach Abschnitt IV des 
Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster des Landes Mecklenburg - Vorpommern            
- VermKatG -  in der Fassung der Bekanntmachung   vom 22. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 524)  durchgeführt. 
 
Gemäß § 18 Abs. 3  des VermKatG wird den Beteiligten, die an dem Grenztermin nicht teilgenommen haben, die  
 
X          Feststellung      X      Abmarkung   von Flurstücksgrenzen   
 
durch Offenlegung der Niederschrift über den Grenztermin bekanntgegeben.  
Die Offenlegung erfolgt  in den Geschäftsräumen des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs   
 
Andreas Stechert, Am Markt 7/8, 18311 Ribnitz-Damgar ten 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name und Anschrift des ÖbVI  
 
Geschäftszeiten 

                                                                                                                              
in der Zeit vom    21.05.2010  bis 18.06.2010 
 
Rechtsbehelfsbelehrung : 

 

Gegen die Feststellung  / Abmarkung der Flurstücksgrenzen ist der Widerspruch zulässig. Der Widerspruch kann 
innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 
genannten Vermessungsstelle eingelegt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass : 
1. bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der 

Widerspruch innerhalb der Widerspruchsfrist  bei der o.g. Vermessungsstelle eingegangen ist, 
2. die Entscheidung über den Widerspruch kostenpflichtig ist, wenn sich die Feststellung / Abmarkung der 

Flurstücksgrenzen als richtig bestätigt. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemein de Am Salzhaff 
 
 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) i.d.F. der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V 
S. 205) wird nach Beschlussfassung der Gemeinde Am Salzhaff vom 23.02.2010 und 
nach Anzeige beim Landrat des Landkreises Bad Doberan als untere 
Rechtsaufsichtsbehörde folgende Satzung erlassen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Hauptsatzung 

 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Am Salzhaff vom 12.08.2004 wird wie folgt 
geändert: 
 
§ 1 Abs. 2 wird gestrichen und wie folgt neu gefass t: 
 
(2) Die Gemeinde Am Salzhaff führt das kleine Landessiegel mit dem Wappenschild 
des Landteiles Mecklenburg, einem hersehenden Stierkopf mit abgerissenem Halsfell 
und Krone mit der Umschrift ´GEMEINDE AM SALZHAFF · LANDKREIS BAD 
DOBERAN· `. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 12.08.2004 in Kraft. 
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AUSSCHREIBUNG ZUR LANGFRISTIGEN PACHT 
 

Das Land M-V, vertreten durch die Landgesellschaft Mecklenburg - 
Vorpommern mbH 
bietet folgende landeseigene Flächen zur Pacht an: 

 
Gemeinde    18233 Neubukow und 18233 Alt Bukow 
Gemarkungen   Malpendorf, Teschow 
Gesamtgröße:  ca. 61 ha 
davon Ackerland:  ca. 57 ha  
davon Grünland:  ca.  3 ha 
Anzahl der Lose   3 
Pachtdauer    max. 12 Jahre 
Konzepteinreichung  bis 30.06.2010, 12:00 Uhr 
 
 
Ansprechpartner   Herr Rosenau 
Telefon    (0381) 40513-41 
Telefax    (0381) 40513-28 
E-mail    Soeren.Rosenau@lgmv.de 
 
Zusatzinformationen 
 
Ausschreibungsunterlagen erhalten Sie gegen Zahlung eines Entgelts von 20 € bei 

der: 
Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH 

Außenstelle Rostock 
Biestower Damm 10a 

18059 Rostock 
 

Persönliche Abholung der Unterlagen gegen Barzahlung oder unter Vorlage einer 
Überweisungsbestätigung 

(Sparkasse Mecklenburg - Schwerin, BLZ 140 520 00, Kto.-Nr. 33 999 0503), 
oder Einreichung eines Verrechnungsschecks 
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Einladung 

 
Der diesjährige Amtsausscheid der 
Freiwilligen Feuerwehren findet am 
Samstag, dem 12. Juni 2010  
in der Gemeinde Am Salzhaff in 
Pepelow, statt. 
 
Die Wettkämpfe beginnen um  
10.00 Uhr  auf dem Sportplatz in 
Pepelow (Zeltplatz).  
 
Alle Interessierten sind ganz herzlich 
eingeladen.  
 
Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 
 
 
Der Amtswehrführer 


